
Gnade vor Recht

Gesetze müssen eingehalten
werden. So weit, so nachvoll-
ziehbar richtig. Daher gilt

selbstverständlich auch für Urlaubs-
gäste in Österreich, dass für die Be-
nützung der Auto-
bahn - und sei sie
noch so kurz - die
Vignette zu kaufen
und zu kleben ist.

Dieses Faktums
scheint sich auchje-
ner deutsche Staats-
bürger bewusst zu sein, der in Suben
das letzte Stück vor dem Grenzüber-
gang die Innkreisautobahn befahren
hat und dabei - das Auge des Gesetzes
schläft nicht - angehalten, kontrolliert
und zur Kasse gebeten werden hätte
sollen (Bericht Seite 23). Dass er nach
Nachweis seiner Fahrtroute (sogar mit
Tankbeleg) bereit war, umgehend eine
Vignette zu erwerben und zu kleben,
hätte den Beamten reichen können.
Unter dem Motto: wollen wir doch Gna-
de vor Recht ergehen lassen und den
seit 35 Jahren in unserem Land urlau-
benden Nachbarn zudem mit einer Ab-
mahnung bedenken. Haben sie nicht,
womit der Ballbei der Bezirkshaupt-
mannschaft Schärding liegt. Die könn-
te sich durchaus so verhalten, wie es
die Kontrollore nicht getan haben. 400
Euro Strafe für wenige Meter Autobahn
sind aber auf alle Fälle alles andere als
eine Tourismuswerbung.

Werbung
für Urlaubs-
land Öster-
reich sieht
anders aus.
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